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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.1986 

Geschäftszahl 

85/14/0146 

Rechtssatz 

Es kommt auf das Verhältnis zwischen eigenen Erzeugnissen und zugekauften Erzeugnissen in jenem Betrieb an, 
hinsichtlich dessen die Nebenbetriebseigenschaft zu überprüfen ist, nicht jedoch auf die Relation zwischen 
Zukauf in diesem und dem Umsatz der betrieblichen Einheit (Hauptbetrieb und Nebenbetrieb), die erst 
angenommen werden darf, wenn die Nebenbetriebseigenschaft feststeht. 


